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Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und privaten
Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Rad- und Gehweg

Mischverkehrsfläche

8.

8.

9.

9.

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdisch

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Grünflächen

Parkanlage

Spielplatz

7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

10.

10.2.

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 4 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses

Regenrückhaltebecken

Versickerungsfläche
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13.2.1.

13.2.1.

13.2.2.

15.

15.3.

15.13.

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung und das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a, Nr. 25b und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzen: Bäume (Pflanzvorschlag)

Erhaltung: Bäume

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Festsetzungen durch Planzeichen

7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Elektrizität

Darstellungen als Hinweis

Flurstücksgrenzen, Flurstücksnummern und Bestandsgebäude325

Höhenlinien mit Höhenangaben in Metern über Normalhöhennull (NHN)
363.0

Bebauungsvorschlag (Hauptgebäude und Garage bzw. Stellplätze)

Gestaltungsvorschlag Straßenraum

Vorschlag von Wegeverläufen durch öffentliche Grünflächen

Vorschlag freizuhaltender Grünflächen, zur potenziellen Erweiterung des Plangebiets

6.2. Straßenbegrenzungslinie

Bemaßung in Metern22

Baugebietstyp Grundflächenzahl
(Verhältnis der überbaubaren Fläche zur Grundstücksfläche)

Maximale Höhe der Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss in Metern über Normalhöhennull

Wandhöhe/ Firsthöhe/ Oberkante baulicher Anlagen in Metern

Dachform und Dachneigung in Grad

Erläuterung Nutzungsschablone:

EG

OG

Keller

maximale Firsthöhe

maximale Wandhöhe

WHmax über OKFFB

FHmax über OKFFB

Max. Höhe der
OKFFB über NHN

Fertigfußboden (FFB)

.

Dachneigung 25° - 50°

WA 1 und 3 bis 5:
zulässige Dachform: Satteldach

EG

1.OG

Keller

maximale Oberkante

WA 2 und GB 1:
zulässige Dachform: Flachdach, Pultdach

2.OG

Max. Höhe der
OKFFB über NHN

Fertigfußboden (FFB)

OKmax über OKFFB

OKmax über OKFFB bei
Staffelgeschossen maximale Oberkante

bei Staffelgeschossen

Erläuterung Regelbeispiele:


